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Patfenteninformat¡on zum Entlassmanagement nach S 3g Abs. la SGB V

Worum geht es beim Entlassmanaoement?

Nach Abschfuss der Krankenhausbehandlung erfolgt die Entlassung der Patienten aus dem Kran-
kenhaus. ln bestimmten Fällen íst jedoch nach Abschluss der Krankenhausbehandlung noch wei-
tere Unterstützung erforderlich, um das Behandlungsergebnis zu sichern. Eine entsprechende

Anschlussversorgung kann beispielsweise eine medizinische oder pflegerische Versorgung um-
fassen, die ambulant oder in stationären Einrichtungen der Rehabilitation oder Pflege erfolgt.

Aber auch z. B. Terminvereinbarungen mit Äraen, Physiotherapeuten, Pflegediensten oder

Selbsthilfegruppen sowie die Unterstützung bei der Beantragung von Leistungen bei der Kranken-

oder Pflegekasse können von dieser Anschlussversorgung umfasst seín.

Das Krankenhaus ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Entlassung der Patienten aus dem Kranken-
haus vorzubere¡ten. Das Ziel des Entlassmanagements ist es, elne lückenlose Anschlussversor-
gung der Patienten zu organisieren. Dazu stellt das Krankenhaus fest, ob und welche medizini-
schen oder pflegerischen Maßnahmen lm Anschluss an die Krankenhausbehandlung erforderlich
sind und leitet diese Maßnahmen bereits während des stationären Aufenthaltes ein. lst es für die

unmittelbare Anschlussversorgung nach dem Krankenhausaufenthalt erforderlich, können in be-
grenztem Umfang auch Arzneímittel, He¡lm¡ttel, Hilfsmittel, Soziotherapie und HäuslÍche Kran-
kenpflege verordnet oder die Arbeitsunfähigkeit festgestellt werden. Bei Bedarf wird das Entlass-

management auch durch die Kranken-lPflegekasse untersti¡tzt.

Dle Patlenten werden ilber alle Maßnahmen des Entlassmanagements durch das Krankenhaus

inform¡ert und beraten. Alle geplanten Maßnahmen werden mit ihnen abgestimmt. Wenn die Pati-

ent€n es wünschen, werden ihre Angehörigen oder Bezugspersonen zu den lnformationen und

Beratungen hinzugezogen.

Waru m bedarf es einer Einwi llig ungserklärung?

Das Gesetz schreibt vor, dass für die Durchfiihrung eines Entlassmanagements und die Untersti¡t-
zung durch die Kranken-/Pflegekasse hierbei die Einwilligung der Patienten in schriftlicher Form

vorliegen muss.

lm Rahmen des Entlassmanagements kann es erforderlich werden, dass das Krankenhaus Kontakt

z. B. zu Ärzten, Heilmittelerbringern (2. B. Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten) oder Llefe-
ranten von Hilfsmitteln und/oder zu der Kranken- oder Pflegekasse der Patienten aufnehmen

muss. Dann kann es notwendig sein, die Patientendaten zu diesem Zweck an diese Bete¡l¡gten zu
überm¡tteln. Dies setzt jedoch die schriftliche Einwilligung der Patienten voraus. Diese kann mit-
tels der beigefügten Einwilligungserklärung erfolgen, mit der die Patienten ihre Zustimmung zum

Entlassmanagement und der damit verbundenen Datenübermittlung ebenso erklären können wie
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zur Unterstützung des Entlassmanagements durch die Kranken-i fflegekasse sowie der damit

verbundenen Datenüberm ittlung.

Entlass m anagement d urch -Beauftragte' außerhal b des Krankenhauses

Krankenhäuser können Aufgaben des Entlassmanagements an niedergelassene Ärzte bzw. Ein-

richtungen oder ermächtigte Ärzte bzw. Einrichtungen übertragen. Diese MöglichkeÍt hat der Ge-

setzgeber vorgesehen. Sollte diese Form des Entlassmanagements speziell für die ggf. erforderll-

che Anschlussversorgung in Frage kommen, werden die Patienten gesondert informiert und um

dle diesbezügliche Einwilligung gebeten.

Es soll kein Entlassmanaoement in Ang¡rqch genommen werden?

Wenn die Patienten kein Entlassmanagement wünschen und/oder die Kranken-/Pflegekasse dabei

nlcht unterstfitzen soll, erteilen sie keine Elnwllllgung. Wird trotz bestehenden Eedarfs kein Ent-

lassmanagement durchgeführt, kann dies dazu führen, dass Anschlussmaßnahmen möglicher-

weise nicht rechtzeítig e¡ngeleitet werden oder beginnen. Bei Antrãgen auf Leistungen der Kran-

ken-/fflegekassen kann eine spätere Antragstellung zur Folge haben, dass der Leistungsan-

spruch erst zu einem späteren Zeitpunkt entsteht.

Die b.çfeitg eneilte Einwilligung soll widerrufen werden?

Haben die Patienten bereits in die Durchführung des Entlassmanagements schriftlich eingewllligt,

möchten die Einwilligung jedoch zurücknehmen, können sie diese jederzeit schriftlich widerrufen.

Betrifft der Wlderruf dle Durchffihrung des Entlassmanagements insgesamt, erklären sie

den vollständigen Widenuf gegenüber dem Krankenhaus.

Betrifft der Widerruf ausschließlich die Einwilligung in die Unterstützung des Entlassma-

nagements durch die Kranken-/Pflegekasse, so erklären sie den Wíderruf schriftlich ge-

genüber der Kranken-/Pflegekasse und dem Krankenhaus.

Je nach Widerruf kann trotz bestehenden Bedarfs kein Entlassmanagement durchgeführt werden

oder dieses nicht durch die Kranken-/fflegekasse untêrstützt werden. Dies kann dazu führen,

dass Anschlussmaßnahmen möglicherweise nicht rechtze¡tig eingeleitet werden oder beginnen.

Bei Anträgen auf Leistungen der Kranken- oder fflegekassen kann eine spätere Antragstellung

zur Folge haben, dass ein Leistungsanspruch erst zu einem spåteren Zeitpunkt entsteht.

Bei Rückfragen zum Entlassmanagement geben das Krankenhaus oder die Kranken-/Pflegekasse

gern weitere Auskünfte.
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Ort, Datum Unterschrift des Patlenten

lch handele als Vertreter mft Venretungsmacht/g€setzlicher Vertreter/Betreuer

Name, Vorname des Venreters Anschrlfr des Vertreters

Unterschrift des Venreters
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IB ñetuopf fíranke n h au strä ç r]

Nur wn geseãllch knnkenverlch¿nen htlenten auszufrTllenl

Name, Vorname des Patienten
geboren am

wohnhaft in

t. Elnwllligung in das Entlassmanagement und die damlt wrbundene DatenvcrarbÈltung

6 39 Abs. I a SGB V)

lch willige ein, dass das o. g. Krankenhaus für mich ein Entlassmanagement durchführt. Dabei

geht es im Wesentlichen darum, fÍir mich eine lückenlose Anschlussbehandlung nach meinem

Krankenhausaufenthalt zu gewährleisten. Zu diesem Zweck darf das Krankenhaus dle erforderli-

chen Daten erheben, verarbeiten und nutzen. Dazu gehört unter anderem die Weitergabe der er-

forderllchen Daten an melnen weiterbehandelnden Arzt und z. B. an Rehabilitationseinrichtungen,

fflegedienste oder Physiotherapeuten.

trJa El Nein

2. Elnwllllgung ln d¡e Unterstützung des EntlassmanagemGnts durch dle Krankcn-/

Pflegekasse und dic damlt vcóundene Datenverarbcitung (S 39 Abs. I a SGB Vf

lch willige ein, dass das Krankenhaus meiner Kranken-/fflegekasse

die erforderlichen Daten (2. B. Angaben über den Umfang und die Dauer der erforderllchen An-

schlussversorgung und dle elnzublndenden Nachsorgeinstitutionen) übermittelt, damit diese bei

Bedarf das Entlassmanagement unterstützen kann. Dies komrmt dann in Betracht, wenn bei Not-

wendigkeit einer Anschlussversorgung eine gemeinsame Organisation dieser Anschlussversorgung

durch Krankenhaus und Krankenkasse erforderlich ist. Meine Kranken-/Pflegekasse darf die ihr

vom Krankenhaus übermittelten erforderlichen Daten ausschließlich zum Zwecke der Unterstüt-

zung des Entlassmanagements verarbeiten und nutzen. über meine Einwilligung hierzu informiert

das Krankenhaus meine Kranken-lPflegekasse.

trJa E lrlein

lch kann die Einwillígungserklärung jederzeit ganz oder teilweise schriftlich widerrufen. Wlllige ich

nicht in das Entlassmanagement und die unter l. und 2. genannten Punkte ein oderwiderrufe ich

meine Einwilligung, kann das dazu führen, dass Anschlussmaßnahmen möglicherueise nicht

rechtzeitig eingeleitet werden oder beglnnen.

Ort, Datum Unterschrift des Patienten

lch handele als Vertreter mit Vertretungsmacht/gesetzlicher Vertreter/Betreuer

Name, Vorname des Vertreters

U nterschrift des Vertreters

Anschrlft des Vertreters


